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W614 2270540-2/21E

W614 2270540-2/21E,

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter GEIGER, LL.M. (WU) über die Beschwerde von XXXX , geb.

XXXX 1999, StA. Syrien, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH,

Leopold-Moses-Gasse 4, 1020 Wien, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und

Asyl vom XXXX 2024, Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:Das

Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter GEIGER, LL.M. (WU) über die Beschwerde von römisch 40 , geb.

römisch 40 1999, StA. Syrien, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen

GmbH, Leopold-Moses-Gasse 4, 1020 Wien, gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom römisch 40 2024, Zl. römisch 40 , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu

Recht:

A)

Die Beschwerde wird abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I.       Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer stellte am XXXX 2021 einen (ersten) Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Die

Erstbefragung fand am XXXX 2022 statt.1. Der Beschwerdeführer stellte am römisch 40 2021 einen (ersten) Antrag auf

internationalen Schutz in Österreich. Die Erstbefragung fand am römisch 40 2022 statt.

2. Am XXXX 2023 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz mit Bescheid des Bundesamtes

für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: belangte Behörde) Zl. XXXX bezüglich der Zuerkennung des Status der

Asylberechtigten abgewiesen. Dem Beschwerdeführer wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt

und eine befristete Aufenthaltsberechtigung erteilt.2. Am römisch 40 2023 wurde der Antrag des Beschwerdeführers

auf internationalen Schutz mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: belangte

Behörde) Zl. römisch 40 bezüglich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten abgewiesen. Dem

Beschwerdeführer wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt und eine befristete

Aufenthaltsberechtigung erteilt.

3. Gegen diesen Bescheid wurde vom Beschwerdeführer eine Beschwerde erhoben, welche mit Erkenntnis des

Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.12.2023, Zl. W288 2270540-1/8E, als unbegründet abgewiesen wurde.

4. Am XXXX 2024 brachte der Beschwerdeführer einen weiteren Antrag auf internationalen Schutz (Folgeantrag) ein.

Die Erstbefragung fand am selben Tag statt.4. Am römisch 40 2024 brachte der Beschwerdeführer einen weiteren

Antrag auf internationalen Schutz (Folgeantrag) ein. Die Erstbefragung fand am selben Tag statt.

5. Am XXXX 2024 wurde der Beschwerdeführer von der belangten Behörde niederschriftlich einvernommen.5. Am

römisch 40 2024 wurde der Beschwerdeführer von der belangten Behörde niederschriftlich einvernommen.

6. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag auf internationalen Schutz vom XXXX 2024 hinsichtlich des

Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten

(Spruchpunkt II.) gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen. Gegen Spruchpunkt I. wurde

vom Beschwerdeführer eine Beschwerde erhoben.6. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag auf

internationalen Schutz vom römisch 40 2024 hinsichtlich des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt römisch eins.)

und hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten (Spruchpunkt römisch zwei.) gemäß Paragraph 68, Absatz

eins, AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen. Gegen Spruchpunkt römisch eins. wurde vom

Beschwerdeführer eine Beschwerde erhoben.

https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/68


7. Aufgrund der Verfügung des Geschäftsverteilungsausschusses vom XXXX 2025 wurde die gegenständliche

Rechtssache der Gerichtsabteilung W614 neu zugewiesen.7. Aufgrund der Verfügung des

Geschäftsverteilungsausschusses vom römisch 40 2025 wurde die gegenständliche Rechtssache der Gerichtsabteilung

W614 neu zugewiesen.

8. Das Bundesverwaltungsgericht beraumte für den 11.11.2025 eine mündliche Verhandlung an. Am 05.11.2025 langte

eine Vertagungsbitte des Beschwerdeführers ein. Die Verhandlung wurde abberaumt.

9. Das Bundesverwaltungsgericht führte am 03.03.2026 eine mündliche Verhandlung durch, an der der

Beschwerdeführer und seine Rechtsvertretung teilnahmen. Die belangte Behörde verzichtete auf die Teilnahme an der

Verhandlung.

10. Am 13.03.2026 langte eine Stellungnahme des Beschwerdeführers zu der in der Verhandlung eingeführten

Länderinformation der Staatendokumentation zu Syrien, Version 13, ein.

II.      Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1.       Feststellungen:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer führt den Namen XXXX und wurde am XXXX 1999 in XXXX (phonetisch „ XXXX “) im

Gouvernement Idlib geboren. Der Beschwerdeführer lebte bis zu seiner endgültigen Ausreise aus Syrien in XXXX . Der

Beschwerdeführer ist Angehöriger der Volksgruppe der Araber und gehört der Religionsgemeinschaft des sunnitischen

Islam an. Seine Muttersprache ist Arabisch.Der Beschwerdeführer führt den Namen römisch 40 und wurde am

römisch 40 1999 in römisch 40 (phonetisch „ römisch 40 “) im Gouvernement Idlib geboren. Der Beschwerdeführer

lebte bis zu seiner endgültigen Ausreise aus Syrien in römisch 40 . Der Beschwerdeführer ist Angehöriger der

Volksgruppe der Araber und gehört der Religionsgemeinschaft des sunnitischen Islam an. Seine Muttersprache ist

Arabisch.

Idlib beLndet sich aktuell unter der Kontrolle der neuen syrischen Regierung (im Wesentlichen angeführt durch die

HTS und deren ehemaligen Anführer Mohammed al-Joulani, der mittlerweile anstelle seines Kampfnamens seinen

bürgerlichen Namen Ahmad ash-Shara' verwendet).

1.2. Zum Verfahren W288 2270540-1/8E (erstes Verfahren):

Im Erkenntnis des BVwG vom 21.12.2023, Zl. W288 2270540-1/8E, wurde das Folgende festgestellt:

„1.2.1. Der Herkunftsort des BF beLndet sich unter der Kontrolle der oppositionellen Gruppierung Hay’at Tahrir ash-

Sham (HTS) (vormals: Al Nusra-Front). Dem BF ist es möglich, seinen Herkunftsort ohne Kontakt zum syrischen Regime

über den Grenzübergang Bab al-Hawa zu erreichen.

1.2.2. In der Vergangenheit war der BF keiner individuellen Bedrohung oder Verfolgung durch das syrische Regime

ausgesetzt.

1.2.3. Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines Wehrdienstes

von zwei Jahren gesetzlich verpOichtend. Der BF ist aktuell 24 Jahre alt und beLndet sich somit im wehrfähigen bzw.

wehrpOichtigen Alter und verfügt über einen wehrpOichttauglichen Gesundheitszustand. Der wehrdienstpOichtige BF

hat seinen Wehrdienst noch nicht abgeleistet und ist von diesem nicht dauerhaft befreit. Er verfügt nicht über ein

syrisches Militärbuch. Der BF verließ im Jahr 2015 im Alter von 16 Jahren seinen Herkunftsstaat, sohin vor Erreichen

des wehrfähigen Alters.

Obwohl er dies ablehnt, ist der BF daher grundsätzlich davon bedroht zum Militärdienst bei der syrischen Armee

eingezogen zu werden. Das syrische Regime hat allerdings keinen ZugriQ auf die von der HTS (Hay’at Tahrir ash-Sham)

kontrollierte Herkunftsregion des BF.

Der BF läuft somit bei einer Rückkehr in sein Herkunftsgebiet mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht Gefahr, zum

Militärdienst in der syrischen Armee eingezogen oder aufgrund einer etwaigen Verweigerung der Ableistung

relevanten Repressalien ausgesetzt zu sein und/oder einer Verfolgung aufgrund einer ihm hierdurch allfällig

unterstellten oppositionellen Haltung durch das syrische Regime zu unterliegen.



1.2.4. Dem BF droht bei einer Rückkehr in seinen Herkunftsort in Syrien auch nicht die Gefahr von der HTS (Hay’at

Tahrir ash-Sham) oder anderen Gruppierungen zwangsrekrutiert zu werden.

1.2.5. Dem BF droht in Syrien mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keine Verfolgungsgefahr aufgrund seiner Teilnahme

an einer Demonstration. Der BF war in Syrien nicht politisch tätig, ist nicht Mitglied einer oppositionellen Gruppierung

und ist auch sonst nicht in das Blickfeld der syrischen Regierung geraten. Er hat in Syrien keine Straftaten begangen

und wurde zu keiner Zeit inhaftiert.

1.2.6. Es ist nicht maßgeblich wahrscheinlich, dass dem BF aufgrund allfälliger Aktivitäten seiner Familie, insbesondere

aufgrund der Desertion seines Cousins, in Syrien Verfolgung droht.

1.2.7. Der BF hatte und hat in Syrien keine Probleme mit Privatpersonen gehabt. Insbesondere droht dem BF in Syrien

keine Verfolgung oder Bedrohung aufgrund von Stammeszugehörigkeit. Auch von Blutfehden war und ist der BF in

Syrien nicht betroffen gewesen und drohen ihm solche im Fall seiner Rückkehr nicht.

1.2.8. Wegen seiner illegalen Ausreise aus Syrien und seiner Asylantragstellung in Österreich droht dem BF nicht mit

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer Verfolgung aufgrund der Unterstellung einer oppositionellen

Gesinnung. Eine Verfolgung aufgrund der Ausreise des BF bzw. einer ihm hierdurch allfällig unterstellten

oppositionellen Haltung ist unwahrscheinlich. Nicht jedem Rückkehrer, der aus Syrien ausgereist ist und der im

Ausland einen Asylantrag gestellt hat, wird eine oppositionelle Gesinnung unterstellt.

1.2.9. Auch sonst ist der BF nicht der Gefahr ausgesetzt, aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen

Gesinnung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe in Syrien mit der Anwendung von physischer

und/oder psychischer Gewalt bedroht zu werden. Es gibt keine Hinweise, dass der BF abseits der durch den

Bürgerkrieg gegebenen allgemeinen Gefahren einer individuellen Verfolgung oder Gefährdung ausgesetzt wäre.“

1.3. Zu den Flucht- und Verfolgungsgründen des Beschwerdeführers im gegenständlichen Verfahren (Folgeantrag):

Im Folgeantrag gab der Beschwerdeführer bei der Erstbefragung am XXXX 2024 das Folgende an:Im Folgeantrag gab

der Beschwerdeführer bei der Erstbefragung am römisch 40 2024 das Folgende an:

„Ich halte meine alten Fluchtgründe aufrecht. Ich habe vor 15 Tagen erfahren, dass mein Onkel mütterlicherseits

Probleme mit der Al Nusra hat. Die ganze Familie wird deshalb von der Partei gesucht.“

Bei der Einvernahme durch das BFA am XXXX 2024 gab der Beschwerdeführer das Folgende an: Bei der Einvernahme

durch das BFA am römisch 40 2024 gab der Beschwerdeführer das Folgende an:

„Ich habe eine Geliebte in Syrien gehabt, bevor ich Syrien verlassen war. Als ich in die Türkei ausgereist bin, ist unser

Kontakt aufrecht geblieben. Meine Familie wollte, dass ich diese Frau heirate. Meine Familie hat oSziell bei ihrer

Familie angefragt. Leider wurde das abgelehnt. Sie ist ihrem Cousin versprochen. Unser Kontakt ist weiterhin aufrecht

geblieben, auch nachdem sie geheiratet hat. Jedes Monat schreiben wir uns. Im Februar dieses Jahres hat sie ihr

Ehemann erwischt, wie wir uns geschrieben haben. Dann hat dieser sich von ihr scheiden lassen und zu ihrer Familie

zurückgeschickt. Die Familie dieser Frau haben mich bei der Al-Nusrah Front angezeigt. Sie dachten ich wäre in der

Türkei. Die Al Nusrah Front hat den Bruder meiner Mutter, XXXX , inhaftiert. Das ist der Onkel der Syrien vor vier

Monaten verlassen hat. Er war bei ihnen eine Woche in Haft. Sie haben ihm gesagt, er soll mit mir reden und ich solle

nach Syrien zurückkehren. Sie haben ihn bedroht, er soll nicht ehrlich sagen, dass ihn die Al-Nusrah Front geschickt

hat, sonst wird er bestraft. Es sollte irgendeinen familiären Grund angeben, dass ich nach Syrien zurückkehre. Mein

Onkel ist in die Türkei geOüchtet. Er hat mit mir geredet. Ich solle nicht nach Syrien zurückkehren. Ich werde die Folter

nicht überleben. Mein Onkel hat mir erzählt, dass ich mir nicht vorstellen kann, was Al-Nusrah Front mit den Leuten

macht.“„Ich habe eine Geliebte in Syrien gehabt, bevor ich Syrien verlassen war. Als ich in die Türkei ausgereist bin, ist

unser Kontakt aufrecht geblieben. Meine Familie wollte, dass ich diese Frau heirate. Meine Familie hat oSziell bei ihrer

Familie angefragt. Leider wurde das abgelehnt. Sie ist ihrem Cousin versprochen. Unser Kontakt ist weiterhin aufrecht

geblieben, auch nachdem sie geheiratet hat. Jedes Monat schreiben wir uns. Im Februar dieses Jahres hat sie ihr

Ehemann erwischt, wie wir uns geschrieben haben. Dann hat dieser sich von ihr scheiden lassen und zu ihrer Familie

zurückgeschickt. Die Familie dieser Frau haben mich bei der Al-Nusrah Front angezeigt. Sie dachten ich wäre in der

Türkei. Die Al Nusrah Front hat den Bruder meiner Mutter, römisch 40 , inhaftiert. Das ist der Onkel der Syrien vor vier

Monaten verlassen hat. Er war bei ihnen eine Woche in Haft. Sie haben ihm gesagt, er soll mit mir reden und ich solle

nach Syrien zurückkehren. Sie haben ihn bedroht, er soll nicht ehrlich sagen, dass ihn die Al-Nusrah Front geschickt



hat, sonst wird er bestraft. Es sollte irgendeinen familiären Grund angeben, dass ich nach Syrien zurückkehre. Mein

Onkel ist in die Türkei geOüchtet. Er hat mit mir geredet. Ich solle nicht nach Syrien zurückkehren. Ich werde die Folter

nicht überleben. Mein Onkel hat mir erzählt, dass ich mir nicht vorstellen kann, was Al-Nusrah Front mit den Leuten

macht.“

In der Beschwerde vom 23.10.2024 wurde das Folgende angeführt:

„Zu den Gründen für den Folgeantrag brachte der BF vor, dass er Ende Jänner 2024 durch seinen Onkel erfahren hat,

dass Mitglieder der HTS nach ihm suchen. Grund dafür war die frühere Beziehung des BF zu einem Mädchen namens

XXXX , zu welchem der BF auch nach seiner Ausreise aus Syrien Kontakt hatte. Nachdem ihre Familie erfahren hat, dass

sie mit dem BF noch Kontakt hat, obwohl sie mit einem anderen Mann verheiratet war, wurde der BF bei HTS

angezeigt, da diese Gruppierung die Kontrolle über die Region hat. Deswegen wurde der Onkel festgenommen und

aufgefordert den BF nach Syrien zu locken, damit dieser verhaftet wird. Auf Grund des neuen Sachverhaltes liegen

entscheidungswesentliche neue Sachverhaltselemente mit glaubhaftem Kern vor, welche dazu führen hätten müssen,

dass der Folgeantrag des BF zugelassen wird und ihm in weiterer Folge Asyl gewährt wird.“„Zu den Gründen für den

Folgeantrag brachte der BF vor, dass er Ende Jänner 2024 durch seinen Onkel erfahren hat, dass Mitglieder der HTS

nach ihm suchen. Grund dafür war die frühere Beziehung des BF zu einem Mädchen namens römisch 40 , zu welchem

der BF auch nach seiner Ausreise aus Syrien Kontakt hatte. Nachdem ihre Familie erfahren hat, dass sie mit dem BF

noch Kontakt hat, obwohl sie mit einem anderen Mann verheiratet war, wurde der BF bei HTS angezeigt, da diese

Gruppierung die Kontrolle über die Region hat. Deswegen wurde der Onkel festgenommen und aufgefordert den BF

nach Syrien zu locken, damit dieser verhaftet wird. Auf Grund des neuen Sachverhaltes liegen

entscheidungswesentliche neue Sachverhaltselemente mit glaubhaftem Kern vor, welche dazu führen hätten müssen,

dass der Folgeantrag des BF zugelassen wird und ihm in weiterer Folge Asyl gewährt wird.“

In den Stellungnahmen führte der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, dass es zurzeit noch nicht abschätzbar ist,

wie sich die Lage in Syrien entwickeln wird, dass die HTS nun Syrien beherrscht und es unklar ist, ob es zu einer

Verbesserung der humanitären Situation in Syrien kommen wird.

Der Beschwerdeführer stand nicht im Kontakt zu einer Frau namens XXXX . Der Onkel des Beschwerdeführers wurde

nicht inhaftiert.Der Beschwerdeführer stand nicht im Kontakt zu einer Frau namens römisch 40 . Der Onkel des

Beschwerdeführers wurde nicht inhaftiert.

1.4. Zur maßgeblichen Situation in Syrien:

Die Länderfeststellungen zur Lage in Syrien basieren auf nachstehenden Quellen:

-        Länderinformation der Staatendokumentation zu Syrien, Version 12 (Datum der Veröffentlichung: 2025-05-08),

-        Länderinformation der Staatendokumentation zu Syrien, Version 11 (Datum der Veröffentlichung: 2024-03-27),

-        Kurzinformation der Staatendokumentation Syrien Sicherheitslage, Politische Lage Dezember 2024 (Datum der

Veröffentlichung: 2024-12-10),

-        UNHCR Position on returns to the syrian arab Republic, Dezember 2024,

-        ACCORD Anfragebeantwortung zu Syrien vom 21.03.2025: Rekrutierungspraxis der Übergangsregierung,

Rekrutierungen durch andere bewaQnete Gruppen (z.B. Yekîneyên Parastina Gel, YPG); Zwangsrekrutierungen [a-

12592-v2],

-        ACCORD Anfragebeantwortung zu Syrien vom 24.02.2025: Änderungen des Gesetzes zur

SelbstverteidigungspOicht in der Demokratischen Autonomieverwaltung Nord- und Ostsyriens (DAANES) aufgrund der

Kämpfe zwischen den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und der Syrischen Nationalarmee (SNA); Änderung der

Strafen; Durchsetzung des Gesetzes zur SelbstverteidigungspOicht im kurdisch kontrollierten Teil von Deir-ez Zor, auch

gegenüber Arabern; Intensivierung von Rekrutierungsbemühungen; Mobilisierung von Selbstverteidigungs-Einheiten

und Heranziehen von WehrpOichtigen zu Kampfeinsätzen; Aktueller Meinungsstand zur Verweigerung der

Selbstverteidigungspflicht durch Araber [a-12555-2],

-        EUAA Country Guidance Syrien, April 2024,

-        EUAA Country Focus Syrien, März 2025,



-        EUAA Interim Country Guidance: Syria, Juni 2025,

-        EUAA Country Focus Syrien, Juli 2025,

-        Danish Immigration Service, Syria Security Situation, June 2025,

-        Danish Immigration Service, Security, military service and the situation of certain profiles, September 2025 und

-        EUAA Country of Origin Information Query, Syria: Major human rights, security, and socio-economic
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Am 8.12.2024 erklärten die Oppositionskräfte in Syrien die 24-jährige Herrschaft von Präsident Bashar al-Assad für

beendet. Zuvor waren Kämpfer in die Hauptstadt eingedrungen, nachdem Oppositionsgruppierungen am 27.11.2024

eine OQensive gegen das Regime gestartet und innerhalb weniger Tage die Städte Aleppo, Hama und große Teile des

Südens eingenommen hatten. Al-Assad war aus Damaskus geOohen (AJ 8.12.2024). Ihm und seiner Familie wurde Asyl

in Russland gewährt (VB Moskau 10.12.2024). Er hatte das Land seit 2000 regiert, nachdem er die Macht von seinem

Vater Hafez al-Assad übernommen hatte, der zuvor 29 Jahre regiert hatte (BBC 8.12.2024a). Er kam mit der Baath-

Partei an die Macht, die in Syrien seit den 1960er-Jahren Regierungspartei war (NTV 9.12.2024). Bashar al-Assad hatte

friedliche Proteste gegen sein Regime im Jahr 2011 gewaltsam unterdrückt, was zu einem Bürgerkrieg führte. Mehr als

eine halbe Million Menschen wurden getötet, sechs Millionen weitere wurden zu Flüchtlingen (BBC 8.12.2024a). Die

OQensive gegen al-Assad 2024 wurde von der Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) angeführt (BBC 9.12.2024). [Details zur

OQensive bzw. zur Hay'at Tahrir ash-Sham Lnden sich im Kapitel Sicherheitsbehörden bzw. Sicherheitsbehörden /

BewaQnete Gruppierungen Anm.] Die HTS wurde ursprünglich 2012 unter dem Namen Jabhat an-Nusra (an-Nusra

Front) gegründet, änderte ihren Namen aber 2016 nach dem Abbruch der Verbindungen zur al-Qa'ida in Hay'at Tahrir

ash-Sham. Sie festigte ihre Macht in den Gouvernements Idlib und Aleppo, wo sie ihre Rivalen, darunter Zellen von al-

Qa'ida und des Islamischen Staates (IS), zerschlug. Sie setzte die sogenannte Syrische Heilsregierung (Syrian Salvation

Government - SSG) ein, um das Gebiet nach islamischem Recht zu verwalten (BBC 9.12.2024). Die HTS wurde durch die

von der Türkei unterstützte Syrische Nationale Armee (Syrian National Army - SNA), lokale Kämpfer im Süden und

andere Gruppierungen bei der OQensive 2024 unterstützt (Al-Monitor 8.12.2024). Auch andere Rebellengruppierungen

erhoben sich (BBC 8.12.2024b), etwa solche im Norden, Kurdenmilizen im Nordosten, sowie Zellen der Terrormiliz IS

(Tagesschau 8.12.2024). Im Süden trugen verschiedene bewaQnete Gruppierungen dazu bei, die Regierungstruppen

aus dem Gebiet zu vertreiben. Lokale Milizen nahmen den größten Teil des Gouvernements Dara'a sowie das

überwiegend drusische Gouvernement Suweida ein (Al-Monitor 8.12.2024). HTS-Anführer Mohammed al-Joulani, der

mittlerweile anstelle seines Kampfnamens seinen bürgerlichen Namen Ahmad ash-Shara' verwendet (Nashra

8.12.2024), wurde am 29.1.2025 zum Übergangspräsidenten ernannt (Standard 29.1.2025).

Nach dem Sturz des Assad-Regimes herrschte vier Monate lang aus rechtlicher Sicht ein Vakuum, da die alten

Strukturen gestürzt, die neue Ordnung allerdings noch nicht etabliert war (ÖB Damaskus 19.1.2026). Innerhalb von nur

100 Tagen nach dem Sturz des Assad-Regimes waren über 20 Ministerien und Hunderte von Dienststellen wieder

funktionsfähig. Die öQentliche Ordnung blieb, wenn auch in fragiler Form, in den meisten städtischen Zentren

weitgehend erhalten, und wichtige Dienstleistungen wie Stromversorgung und öQentliche Gesundheit funktionierten,

wenn auch ungleichmäßig, weiterhin (Etana 7.2025). Die neuen Machthaber Syriens haben seit ihrem Sieg im

Dezember 2024 bemerkenswerte Erfolge erzielt, insbesondere indem sie sich eine hohe externe Legitimität aufgebaut

haben (ICG 26.11.2025; vgl. INSS 14.12.2025). Innerhalb weniger Monate nach ihrer Machtübernahme in Damaskus

sicherten sie sich nicht nur Finanzierungszusagen von Gebern aus den Golfstaaten, sondern erreichten auch eine

Lockerung der Sanktionen durch die USA, die Europäische Union und Großbritannien sowie die Streichung der HTS



von der US-Liste der ausländischen terroristischen Organisationen und der britischen Liste der verbotenen

terroristischen Organisationen. In einem bemerkenswerten diplomatischen Pragmatismus bemühten sie sich um die

Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Russland und Iran und nahmen gleichzeitig Sicherheitsgespräche mit Israel auf

(ICG 26.11.2025). Sanktionen werden derzeit aufgehoben, und nach 14 Jahren Krieg könnten Milliarden von US-Dollar

in den Wiederaufbau Syriens investiert werden (RIC 18.12.2025). Im Inland ist die Bilanz jedoch gemischter (ICG

26.11.2025). Es wurden wichtige politische Prozesse angegangen (IDOS 8.12.2025), die Einrichtung einer

technokratischen (INSS 14.12.2025) Übergangsregierung, indirekte Parlamentswahlen, (IDOS 8.12.2025), die

Ausarbeitung einer vorläuLgen Verfassungserklärung, Einleitung eines nationalen Dialogs zur Versöhnung und Beginn

eines schrittweisen Übergangsjustizprozesses zur Regelung des Status von Beamten und Militärangehörigen aus der

Assad-Ära. Die Regierung hat sich um den Wiederaufbau der Institutionen bemüht und es geschaQt, das Tempo und

die Qualität der Grundversorgung, einschließlich Strom, Wasser, Gesundheit und Bildung, leicht zu verbessern (INSS

14.12.2025). Diese Schritte wurden jedoch als intransparent und undemokratisch harsch kritisiert (IDOS 8.12.2025).

Zwar haben die neuen Behörden davon abgesehen, eine islamistische Agenda durchzusetzen, wie manche befürchtet

hatten, doch sind viele Syrer der Meinung, dass sie es nicht schaffen, eine inklusive politische Ordnung zu schaffen. Der

Übergang hat zumindest bisher zu einer stetigen Zentralisierung der Macht innerhalb der ehemaligen HTS-Reihen

geführt, während andere politische und soziale Komponenten nur begrenzt vertreten sind (ICG 26.11.2025). Die

zahlreichen Herausforderungen im Inland reichen von sektiererischen Spannungen und Forderungen nach

Separatismus über die anhaltende Präsenz extremistischer und dschihadistischer Gruppen, die den Regierungskurs

ablehnen, bis hin zu einer schweren Wirtschaftskrise (INSS 14.12.2025). Es besteht ein dringender Bedarf an Gesetzen

und Institutionen, die den Wiederaufbau erleichtern, Kriegsverbrecher zur Rechenschaft ziehen und sicherstellen, dass

die neue Regierung auf die Bedürfnisse ihrer Bürger eingeht (FA 5.12.2025).Nach dem Sturz des Assad-Regimes

herrschte vier Monate lang aus rechtlicher Sicht ein Vakuum, da die alten Strukturen gestürzt, die neue Ordnung

allerdings noch nicht etabliert war (ÖB Damaskus 19.1.2026). Innerhalb von nur 100 Tagen nach dem Sturz des Assad-

Regimes waren über 20 Ministerien und Hunderte von Dienststellen wieder funktionsfähig. Die öQentliche Ordnung

blieb, wenn auch in fragiler Form, in den meisten städtischen Zentren weitgehend erhalten, und wichtige

Dienstleistungen wie Stromversorgung und öQentliche Gesundheit funktionierten, wenn auch ungleichmäßig,

weiterhin (Etana 7.2025). Die neuen Machthaber Syriens haben seit ihrem Sieg im Dezember 2024 bemerkenswerte

Erfolge erzielt, insbesondere indem sie sich eine hohe externe Legitimität aufgebaut haben (ICG 26.11.2025; vergleiche

INSS 14.12.2025). Innerhalb weniger Monate nach ihrer Machtübernahme in Damaskus sicherten sie sich nicht nur

Finanzierungszusagen von Gebern aus den Golfstaaten, sondern erreichten auch eine Lockerung der Sanktionen durch

die USA, die Europäische Union und Großbritannien sowie die Streichung der HTS von der US-Liste der ausländischen

terroristischen Organisationen und der britischen Liste der verbotenen terroristischen Organisationen. In einem

bemerkenswerten diplomatischen Pragmatismus bemühten sie sich um die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu

Russland und Iran und nahmen gleichzeitig Sicherheitsgespräche mit Israel auf (ICG 26.11.2025). Sanktionen werden

derzeit aufgehoben, und nach 14 Jahren Krieg könnten Milliarden von US-Dollar in den Wiederaufbau Syriens

investiert werden (RIC 18.12.2025). Im Inland ist die Bilanz jedoch gemischter (ICG 26.11.2025). Es wurden wichtige

politische Prozesse angegangen (IDOS 8.12.2025), die Einrichtung einer technokratischen (INSS 14.12.2025)

Übergangsregierung, indirekte Parlamentswahlen, (IDOS 8.12.2025), die Ausarbeitung einer vorläuLgen

Verfassungserklärung, Einleitung eines nationalen Dialogs zur Versöhnung und Beginn eines schrittweisen

Übergangsjustizprozesses zur Regelung des Status von Beamten und Militärangehörigen aus der Assad-Ära. Die

Regierung hat sich um den Wiederaufbau der Institutionen bemüht und es geschaQt, das Tempo und die Qualität der

Grundversorgung, einschließlich Strom, Wasser, Gesundheit und Bildung, leicht zu verbessern (INSS 14.12.2025). Diese

Schritte wurden jedoch als intransparent und undemokratisch harsch kritisiert (IDOS 8.12.2025). Zwar haben die

neuen Behörden davon abgesehen, eine islamistische Agenda durchzusetzen, wie manche befürchtet hatten, doch

sind viele Syrer der Meinung, dass sie es nicht schaQen, eine inklusive politische Ordnung zu schaQen. Der Übergang

hat zumindest bisher zu einer stetigen Zentralisierung der Macht innerhalb der ehemaligen HTS-Reihen geführt,

während andere politische und soziale Komponenten nur begrenzt vertreten sind (ICG 26.11.2025). Die zahlreichen

Herausforderungen im Inland reichen von sektiererischen Spannungen und Forderungen nach Separatismus über die

anhaltende Präsenz extremistischer und dschihadistischer Gruppen, die den Regierungskurs ablehnen, bis hin zu einer



schweren Wirtschaftskrise (INSS 14.12.2025). Es besteht ein dringender Bedarf an Gesetzen und Institutionen, die den

Wiederaufbau erleichtern, Kriegsverbrecher zur Rechenschaft ziehen und sicherstellen, dass die neue Regierung auf

die Bedürfnisse ihrer Bürger eingeht (FA 5.12.2025).

Der Übergangsprozess wird durch Widerstand sowohl aus den eigenen (radikal-islamischen) Reihen erschwert als auch

durch den sich mithilfe von außen militärisch organisierenden Loyalisten al-Assads und den permanent andauernden

territorialen Einfällen und LuftangriQen seitens Israels. Hinzu kommt das Wiedererstarken des IS (Ablehnung der

neuen Machthaber als Abtrünnige) (ÖB Damaskus 19.1.2026).

Am 29.3.2025 ernannte der Präsident die neue syrische Regierung. Diese besteht aus Technokraten, ethnischen

Minderheiten und mehreren engen Vertrauten ash-Shara's. Fast die Hälfte der Ernannten steht in keiner Verbindung

zur HTS. Unter den Ernannten ist eine Frau, ein Angehöriger der drusischen Minderheit, ein Kurde und ein Alawit (FT

30.3.2025). Das einzige weibliche Kabinettsmitglied ist katholische Christin (VN 1.4.2025). Keiner von ihnen erhielt ein

wichtiges Ressort (AlMon 30.3.2025). Mehrere der neuen Minister waren unter dem Assad-Regime tätig (NYT

30.3.2025). Die syrische Regierung setzt sich aus einer ungewöhnlichen Mischung aus ehemaligen Dschihadisten,

Aktivisten der Zivilgesellschaft, jungen Flüchtlingen, die ihre prägenden Jahre außerhalb Syriens verbracht haben, und

vielen ehemaligen Regierungsbeamten zusammen (BI 12.2.2026). Die Mitglieder sind für fünf Jahre bestellt (FT

30.3.2025). Das Kabinett hat keinen Premierminister, da gemäß der vorläuLgen Verfassung die Regierung einen

Generalsekretär haben wird (Independent 29.3.2025). Ein neues Gremium, das Ende März per Dekret bekannt gegeben

wurde, das Generalsekretariat für politische Angelegenheiten, gewährte ash-Shara's Stellvertreter, Außenminister

As'ad ash-Shaibani, weitreichende Befugnisse über die Führung von Ministerien und Regierungsbehörden – ähnlich

der Rolle eines Premierministers (FT 30.3.2025).

Es scheint, dass Syrien sich nicht in Richtung Demokratie bewegt, und es sind bereits klare Muster einer stark

zentralisierten Herrschaft erkennbar: Abhängigkeit von Loyalisten, Mangel an Pluralismus sowie schnelle politische

Verfahren, die keine Inklusion oder Repräsentation widerspiegeln und weitgehend symbolisch erscheinen (INSS

14.12.2025). Zwar wurden die Meilensteine eines Übergangsprozesses erreicht, doch deutet alles auf übereilte, nicht

konsultative Entscheidungen hin, die die Kontrolle von ash-Shara' und seinen engsten Beratern (von denen viele selbst

mit der HTS in Verbindung stehen) gefestigt haben. Bestenfalls gibt es überzeugende Anzeichen für einen

Übergangsprozess und Inklusivität, doch hinter der Fassade verbirgt sich wenig Substanzielles (Etana/KAS 1.6.2025).

Insbesondere Minderheiten haben Kritik an mangelnder Transparenz, der Ernennung von Vertrauten und

unzureichender Repräsentation geäußert – beispielsweise in Bezug auf die Art und Weise, wie der Präsident

ausgewählt wurde, die Natur des "Nationalen Versöhnungsausschusses", die Zusammensetzung der Regierung und die

Wahlen zum Volksrat. Infolgedessen bleibt das Misstrauen im Land groß, insbesondere angesichts der Gewalt gegen

Minderheiten, unter anderem durch Kräfte, die ash-Shara' loyal gegenüberstehen (INSS 14.12.2025). Derzeit werden

viele Entscheidungen ohne klare rechtliche Begründung, öQentliche Erklärung oder formelle Kontrolle getroQen, was

die Möglichkeiten der RechenschaftspOicht und der Beteiligung der ÖQentlichkeit einschränkt (Etana 7.2025). Die

meisten politischen Entscheidungen werden per Dekret und zunehmend von einer undurchsichtigen Clique von

Loyalisten getroQen, die neue Regierungsorgane leiten, darunter einen Staatsfonds, den ash-Shara' selbst per Dekret

geschaQen hat (TCF 12.1.2026). Wichtige Entscheidungsgremien und Sicherheitsressorts verbleiben in den Händen

eines kleinen Kreises (ICG 26.11.2025). Personen, die mit den ehemaligen Netzwerken der HTS verbunden sind, haben

die Kontrolle über die mächtigsten Ministerien – Inneres, Verteidigung, Justiz und Auswärtige Angelegenheiten. Um

diese Machtkonsolidierung noch zu verstärken, hat die Interimspräsidentschaft das Amt des Premierministers

abgeschaQt, mehrere Ministerien ohne öQentliche Beteiligung oder parlamentarische Debatte zusammengelegt oder

abgeschaQt und Mitglieder der Familie ash-Shara' in wichtige wirtschaftliche und administrative Positionen berufen

(Etana 7.2025). Kurz- und mittelfristig läuft die politische Entwicklung auf ein autoritäres System hinaus, in dem die

Macht weiterhin zentralisiert und monopolisiert ist (APuZ 6.6.2025b). Die neue syrische Regierung ist zentralistisch,

islamistisch und arabisch-nationalistisch (ConOits 24.1.2026). Die Zivilgesellschaft ist aktiv und kompetent, aber nach

wie vor unterrepräsentiert, nicht aufgrund mangelnden Interesses oder mangelnder Bereitschaft, sondern weil noch

keine strukturierten Mechanismen für die Beteiligung entwickelt wurden (Etana 7.2025). Im Jänner 2025 wurden alle

politischen Parteien aufgelöst, und seitdem wurden keine Gesetze oder Beschlüsse gefasst, die die Gründung neuer

Parteien ermöglichen würden (FA 4.2.2026).

Einen Monat nach dem Sturz des Assad-Regimes löste Interimspräsident ash-Shara' oSziell die Volksversammlung auf.



Der Prozess zur Einrichtung einer neuen Legislative begann am 13.6.2025, als ash-Shara' einen elfköpLgen Obersten

Ausschuss ernannte (Chatham 9.9.2025). Die neue Versammlung sollte ursprünglich 150 Mitglieder umfassen, wurde

jedoch nach Konsultationen auf Gemeindeebene auf 210 Mitglieder erweitert (Chatham 9.9.2025). Im August 2025

wurde das Dekret Nr. 143, mit dem ein vorläuLges Wahlsystem für die Volksversammlung eingeführt wurde, erlassen

(MECGA 30.9.2025). Ash-Shara' hat die Vorsitzenden der lokalen Komitees ernannt, die 50 Personen pro Sitz als

Wahlberechtigte bestimmten. Diese 50 Personen wählten zwei Drittel der Versammlung (RIC 18.12.2025). Das restliche

Drittel wird vom Präsidenten ernannt (Chatham 9.9.2025). Bei der Auswahl der Wahlmänner mangelte es an

Transparenz. Insbesondere bei der Auswahl der Unterausschüsse und Wahlmännergremien gab es keine Kontrolle,

und der gesamte Prozess war potenziell anfällig für Manipulationen (AJ 5.10.2025a; vgl. Chatham 9.9.2025). Des

Weiteren wurden durch den von ash-Shara' ernannten Obersten Ausschuss 1.570 Kandidaten zugelassen (AJ

5.10.2025b). Neben dem Ausschluss von Personen, die mit dem gestürzten Assad-Regime in Verbindung stehen,

verbot das Dekret auch die Teilnahme von Personen, die mit "abspalterischen" oder "verbotenen Gruppen" in

Verbindung stehen (MECGA 30.9.2025). Die Regierung hat alle Aktivitäten von Parteien aus der Assad-Ära sowie von

Oppositionsparteien, die während des Bürgerkriegs im Exil tätig waren, untersagt. Kandidaten durften nur als

Einzelpersonen antreten (NYT 6.10.2025), es waren keine politischen Parteien an den Wahlen beteiligt (AJ 5.10.2025b).

Am 5.10.2025 fand die erste Phase der Wahlen zur Interims-Parlamentarischen Versammlung in allen Gouvernements

außer dem mehrheitlich von Drusen bewohnten Gouvernement Suweida sowie den von den kurdischen Syrischen

Demokratischen Kräften (Syrian Democratic Forces - SDF) kontrollierten Gouvernements ar-Raqqa und al-Hasaka statt.

Die Besetzung der Sitze für die genannten Gouvernements erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt (ÖB Damaskus

19.1.2026). Die ÖQentlichkeit hat nicht direkt abgestimmt, da die Regierung erklärte, Syrien stehe noch vor erheblichen

administrativen Herausforderungen. Viele Menschen verfügen beispielsweise nicht über Ausweispapiere und sind

vertrieben worden (NYT 6.10.2025). Obwohl festgelegt war, dass 20 % der Mitglieder der Wahlkollegien Frauen sein

müssen (RIC 18.12.2025; vgl. AJ 5.10.2025b), wurden nur sechs Frauen gewählt (RIC 18.12.2025). Andere Quellen

sprechen von sieben Frauen, die gewählt wurden (CNN 6.10.2025). Von ihnen ist eine Christin, eine Ismailitin und eine

Alawitin (ÖB Damaskus 19.1.2026). Nur zehn Mitglieder religiöser und ethnischer Minderheiten erhielten Sitze (RIC

18.12.2025). Angesichts der Bevölkerungszahl ist die Wahl nicht repräsentativ (CNN 6.10.2025). Eine der wichtigsten

Aufgaben des Parlaments wird es sein, eine neue Verfassung für das Land auszuarbeiten und direkte öQentliche

Wahlen für die nächste Legislaturperiode vorzubereiten (CNN 6.10.2025). Einen Monat nach dem Sturz des Assad-

Regimes löste Interimspräsident ash-Shara' oSziell die Volksversammlung auf. Der Prozess zur Einrichtung einer

neuen Legislative begann am 13.6.2025, als ash-Shara' einen elfköpLgen Obersten Ausschuss ernannte (Chatham

9.9.2025). Die neue Versammlung sollte ursprünglich 150 Mitglieder umfassen, wurde jedoch nach Konsultationen auf

Gemeindeebene auf 210 Mitglieder erweitert (Chatham 9.9.2025). Im August 2025 wurde das Dekret Nr. 143, mit dem

ein vorläuLges Wahlsystem für die Volksversammlung eingeführt wurde, erlassen (MECGA 30.9.2025). Ash-Shara' hat

die Vorsitzenden der lokalen Komitees ernannt, die 50 Personen pro Sitz als Wahlberechtigte bestimmten. Diese 50

Personen wählten zwei Drittel der Versammlung (RIC 18.12.2025). Das restliche Drittel wird vom Präsidenten ernannt

(Chatham 9.9.2025). Bei der Auswahl der Wahlmänner mangelte es an Transparenz. Insbesondere bei der Auswahl der

Unterausschüsse und Wahlmännergremien gab es keine Kontrolle, und der gesamte Prozess war potenziell anfällig für

Manipulationen (AJ 5.10.2025a; vergleiche Chatham 9.9.2025). Des Weiteren wurden durch den von ash-Shara'

ernannten Obersten Ausschuss 1.570 Kandidaten zugelassen (AJ 5.10.2025b). Neben dem Ausschluss von Personen,

die mit dem gestürzten Assad-Regime in Verbindung stehen, verbot das Dekret auch die Teilnahme von Personen, die

mit "abspalterischen" oder "verbotenen Gruppen" in Verbindung stehen (MECGA 30.9.2025). Die Regierung hat alle

Aktivitäten von Parteien aus der Assad-Ära sowie von Oppositionsparteien, die während des Bürgerkriegs im Exil tätig

waren, untersagt. Kandidaten durften nur als Einzelpersonen antreten (NYT 6.10.2025), es waren keine politischen

Parteien an den Wahlen beteiligt (AJ 5.10.2025b). Am 5.10.2025 fand die erste Phase der Wahlen zur Interims-

Parlamentarischen Versammlung in allen Gouvernements außer dem mehrheitlich von Drusen bewohnten

Gouvernement Suweida sowie den von den kurdischen Syrischen Demokratischen Kräften (Syrian Democratic Forces -

SDF) kontrollierten Gouvernements ar-Raqqa und al-Hasaka statt. Die Besetzung der Sitze für die genannten

Gouvernements erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt (ÖB Damaskus 19.1.2026). Die ÖQentlichkeit hat nicht direkt

abgestimmt, da die Regierung erklärte, Syrien stehe noch vor erheblichen administrativen Herausforderungen. Viele

Menschen verfügen beispielsweise nicht über Ausweispapiere und sind vertrieben worden (NYT 6.10.2025). Obwohl

festgelegt war, dass 20 % der Mitglieder der Wahlkollegien Frauen sein müssen (RIC 18.12.2025; vergleiche AJ



5.10.2025b), wurden nur sechs Frauen gewählt (RIC 18.12.2025). Andere Quellen sprechen von sieben Frauen, die

gewählt wurden (CNN 6.10.2025). Von ihnen ist eine Christin, eine Ismailitin und eine Alawitin (ÖB Damaskus

19.1.2026). Nur zehn Mitglieder religiöser und ethnischer Minderheiten erhielten Sitze (RIC 18.12.2025). Angesichts der

Bevölkerungszahl ist die Wahl nicht repräsentativ (CNN 6.10.2025). Eine der wichtigsten Aufgaben des Parlaments wird

es sein, eine neue Verfassung für das Land auszuarbeiten und direkte öQentliche Wahlen für die nächste

Legislaturperiode vorzubereiten (CNN 6.10.2025).

Am 25.2.2025 fand die Konferenz zum Nationalen Dialog in Damaskus statt. Hunderte von Vertretern verschiedener

gesellschaftlicher Gruppen waren anwesend, aber viele andere Persönlichkeiten und Gruppierungen fehlten (AlHurra

25.2.2025). Ca. 400 Vertreter der Zivilgesellschaft, der Glaubensgemeinschaften, der Opposition und der Künstler

nahmen teil (AlHurra 25.2.2025). Laut BBC waren es sogar 600 Teilnehmer (BBC 25.2.2025). Die Kurdische

Autonomieverwaltung und ihr militärischer Arm, die SDF, haben keine Einladung zur Teilnahme an der Konferenz

erhalten. Die Organisatoren hatten zuvor mitgeteilt, dass keine militärischen Einheiten oder Formationen, die noch

ihre WaQen behalten, eingeladen wurden (AlHurra 25.2.2025). Das Komitee der Dialogkonferenz gab Empfehlungen

heraus und keine Entscheidungen (AJ 21.2.2025). Es wurden mehrere Erklärungen abgegeben, darunter die Bildung

eines Legislativrats, ein Bekenntnis zur Übergangsjustiz, zu den Menschenrechten und zur Gewährleistung der

Meinungsfreiheit (TNA 3.3.2025). Am 2.3.2025 gab die neue Regierung die Bildung eines siebenköpLgen Ausschusses

bekannt. Der Ausschuss besteht aus einem Expertenkomitee, dem auch zwei Frauen angehören und dessen Aufgabe

es war, die Verfassungserklärung, die die Übergangsphase regelt, in Syrien zu entwerfen (FR24 2.3.2025; vgl. BBC

3.3.2025). Die Ideen aus den nationalen Dialogen und Diskussionen, die in den Workshops zur Verfassungsgebung

während der Nationalen Dialogkonferenz stattgefunden haben, sollen vom Ausschuss berücksichtigt werden (SANA

3.3.2025).Am 25.2.2025 fand die Konferenz zum Nationalen Dialog in Damaskus statt. Hunderte von Vertretern

verschiedener gesellschaftlicher Gruppen waren anwesend, aber viele andere Persönlichkeiten und Gruppierungen

fehlten (AlHurra 25.2.2025). Ca. 400 Vertreter der Zivilgesellschaft, der Glaubensgemeinschaften, der Opposition und

der Künstler nahmen teil (AlHurra 25.2.2025). Laut BBC waren es sogar 600 Teilnehmer (BBC 25.2.2025). Die Kurdische

Autonomieverwaltung und ihr militärischer Arm, die SDF, haben keine Einladung zur Teilnahme an der Konferenz

erhalten. Die Organisatoren hatten zuvor mitgeteilt, dass keine militärischen Einheiten oder Formationen, die noch

ihre WaQen behalten, eingeladen wurden (AlHurra 25.2.2025). Das Komitee der Dialogkonferenz gab Empfehlungen

heraus und keine Entscheidungen (AJ 21.2.2025). Es wurden mehrere Erklärungen abgegeben, darunter die Bildung

eines Legislativrats, ein Bekenntnis zur Übergangsjustiz, zu den Menschenrechten und zur Gewährleistung der

Meinungsfreiheit (TNA 3.3.2025). Am 2.3.2025 gab die neue Regierung die Bildung eines siebenköpLgen Ausschusses

bekannt. Der Ausschuss besteht aus einem Expertenkomitee, dem auch zwei Frauen angehören und dessen Aufgabe

es war, die Verfassungserklärung, die die Übergangsphase regelt, in Syrien zu entwerfen (FR24 2.3.2025; vergleiche

BBC 3.3.2025). Die Ideen aus den nationalen Dialogen und Diskussionen, die in den Workshops zur Verfassungsgebung

während der Nationalen Dialogkonferenz stattgefunden haben, sollen vom Ausschuss berücksichtigt werden (SANA

3.3.2025).

Am 13.3.2025 unterzeichnete ash-Shara' die angekündigte Verfassungserklärung (NYT 14.3.2025). Das vorläuLge

Dokument besteht aus vier Kapiteln und 53 Artikeln (AlHurra 14.3.2025). Es sieht eine fünfjährige Übergangsphase vor

(BBC 14.3.2025). Danach soll eine dauerhafte Verfassung verabschiedet und Wahlen für den Präsidenten abgehalten

werden (NYT 14.3.2025). Die Erklärung legt fest, dass der syrische Präsident Muslim sein muss, wie es schon in der

vorherigen Verfassung geschrieben stand. Anders als in der Verfassung von 2012, schreibt diese Verfassungserklärung

die islamische Rechtslegung als wichtigste Quelle der Gesetzgebung fest. Daneben werden die Gewaltenteilung und die

Unabhängigkeit der Justiz verankert sowie die Rechte der Frauen garantiert (BBC 14.3.2025). Der Präsident ist jedoch

allein für die Ernennung der Richter des neuen Verfassungsgerichts Syriens verantwortlich. Die Richter müssen

unparteiisch sein (NYT 14.3.2025). Für die RechenschaftspOicht des Präsidenten wird in der Verfassung keine

Möglichkeit eingeräumt. Der Erklärung zufolge wird ash-Shara' neben dem Amt des Präsidenten der Republik die

folgenden Ämter bekleiden: Oberbefehlshaber der Armee und der Streitkräfte und Vorsitzender des Nationalen

Sicherheitsrates. Artikel 41 räumt dem Präsidenten die Möglichkeit ein, mit Zustimmung des Nationalen

Sicherheitsrates, dessen Mitglieder er selbst auswählt, den Ausnahmezustand auszurufen (AlHurra 14.3.2025). Der neu

gebildete Nationale Sicherheitsrat setzt sich aus Shara'-Getreuen zusammen, darunter Verteidigungsminister Murhaf

Abu Qasra, Innenminister Ali Keddah, Außenminister ash-Shaibani und Geheimdienstchef Anas Khattab (ISW

13.3.2025). Der Meinung des Syrienexperten Fabrice Balanche nach ist der Nationale Sicherheitsrat "die eigentliche



Regierung" (AlMon 30.3.2025). Die syrische Verfassungserklärung von März 2025 umreißt den rechtlichen und

institutionellen Rahmen für die Übergangsphase des Landes (Etana 7.2025). Die Verfassungserklärung garantiert

Meinungs-, Ausdrucks-, Informations-, VeröQentlichungs- und Pressefreiheit. Allerdings können alle Rechte,

einschließlich der Religionsfreiheit, eingeschränkt werden, wenn sie unter anderem als Verstoß gegen die nationale

Sicherheit oder die öQentliche Ordnung angesehen werden. Sie sind mit einigen Ausnahmen verbunden, darunter die

Verherrlichung des Assad-Regimes (NYT 14.3.2025). Auch die Symbole des Assad-Regimes sind unter Strafe gestellt,

sowie dessen Verbrechen zu leugnen, zu loben, zu rechtfertigen oder zu verharmlosen (AlHurra 14.3.2025). Die

Verfassungserklärung garantiert Frauen das Recht auf Bildung und Arbeit und fügt hinzu, dass sie volle soziale,

wirtschaftliche und politische Rechte haben werden (NYT 14.3.2025). Diese temporäre Verfassung konzentriert viel

Macht in den Händen des Präsidenten (NYT 14.3.2025). Es gibt keine Bestimmungen, welche die Befugnisse des

Präsidenten einschränken oder es ermöglichen, ihn zur Rechenschaft zu ziehen oder seines Amtes zu entheben, wenn

er seine Befugnisse überschreitet. Dies macht den Präsidenten zu einem zentralen Knotenpunkt für alle

Regierungszweige, was strukturell unvereinbar mit dem in der Erklärung bekräftigten Grundsatz der Gewaltenteilung

und des Gleichgewichts der Gewalten ist (ACRPS 5.2025). Das Parlament ist nicht befugt, den Präsidenten anzuklagen,

Minister zu ernennen oder zu entlassen oder die Exekutive zu kontrollieren (HRW 25.3.2025). Immerhin spricht die

Verfassungserklärung dem Präsidenten die Befugnis ab, allgemeine Amnestiegesetze zu erlassen, die al-Assad zuvor

für sich monopolisiert hatte (AlHurra 14.3.2025). In der Verfassung ist Syrien als "arabische" Republik deLniert mit

Arabisch als einziger Amtssprache (LSE 28.3.2025). Sie löste innerhalb Syriens viele Diskussionen aus. Umstritten sind

insbesondere jene Passagen, die dem Präsidenten ein Machtmonopol einräumen (AlHurra 14.3.2025). Der Syrische

Demokratische Rat, der politische Arm der kurdisch geführten SDF, erklärte, das neue Dokument sei "eine neue Form

des Autoritarismus" (NYT 14.3.2025). Das International Centre for Dialogue Initiatives schreibt, dass diese Reformen

einseitig von einem ebenfalls vom Präsidenten ernannten Verfassungsausschuss ausgearbeitet wurden, der dann

behauptete, ihre Legitimität stamme aus einem Dialogprozess. Die sogenannte Nationale Dialogkonferenz wurde so zu

einem politischen Deckmantel für vorab festgelegte Verfassungsänderungen, die unter dem Deckmantel der Reform

die autoritäre Herrschaft festigten (ICDI 4.4.2025). Trotz der weitverbreiteten Kritik an der aktuellen Verfassung ist

keine kurzfristige Überarbeitung vorgesehen. Die vorliegende Fassung ist das Ergebnis eines beschleunigten

Verfahrens, das unmittelbar nach der Nationalen Dialogkonferenz im Februar 2025 in Gang gesetzt wurde. Ein

siebenköpLges Gremium erarbeitete die Verfassung in kürzester Zeit und wird in ihrer aktuellen Form noch nicht ihren

Ansprüchen für einen pluralistischen, freien und gerechten Staat gerecht (AdRev 3.4.2025). Sowohl die Organisation

der Nationalen Dialogkonferenz als auch die Erarbeitung der Verfassungserklärung waren in personeller Hinsicht stark

von der Handschrift der neuen Machthaber geprägt, enthielten aber durchaus auch einzelne "outreach"-Elemente, um

die Gesamtheit der Bevölkerung in all ihren ethnischen und religiösen Komponenten – sowie deren Erwartungen und

Anliegen – nominell einzubinden (ÖB Damaskus 19.1.2026).

Trotz der Kritik ergab eine im März 2025 im Auftrag von „The Economist“ durchgeführte Umfrage, an der 1.500 Syrer

aus allen Provinzen und konfessionellen Gruppen des Landes teilnahmen, dass 81 % die Herrschaft von ash-Shara'

befürworten. Nur 22 % sind der Meinung, dass seine Vergangenheit als al-Qaida-Führer ihn für eine Führungsrolle

disqualiLziert. Eine große Zahl der Befragten gibt an, dass sie seine neue Ordnung als sicherer, freier und weniger

konfessionell geprägt empLnden als das Regime von al-Assad. Etwa 70 % sind optimistisch, was die allgemeine

Richtung des Landes angeht. Die zufriedenste Provinz ist Idlib, ash-Shara's ehemaliges Machtgebiet, wo 99 der 100

Befragten sich optimistisch äußern. Tartus, wo Anfang März 2025 mehrere Massaker an der alawitschen Minderheit

stattgefunden haben, ist das pessimistischste Gouvernement. Selbst dort gaben 49 % an, optimistisch zu sein,

während 23 % sich pessimistisch äußerten. (Economist 2.4.2025).

Minister und lokale Gouverneure erlassen manchmal sich überschneidende oder widersprüchliche Anweisungen. In

Ermangelung eines gemeinsamen Rechts- und Verwaltungsrahmens wenden Regierungsstellen oft unterschiedliche

Gesetze und Verfahren an, was zu widersprüchlichen Entscheidungen, Verwirrung in der ÖQentlichkeit und Frustration

führen kann, wie beispielsweise beim Investitionsrecht, Scheidungs- und Sorgerecht oder Eigentumsrecht. Die

Behörden müssen noch klären, welchen Rechtsrahmen sie anerkennen, ob das syrische Recht vor 2011, die

Gesetzgebung der Syrischen Heilsregierung in Idlib oder eine hybride Übergangsregelung. Für die Bürger ist es

schwierig, ihre Rechte zu verstehen, Entscheidungen anzufechten oder Institutionen zur Rechenschaft zu ziehen (Etana

7.2025).



Die HTS wurde im Mai 2014 auf die Terrorliste der UN gesetzt, als der Sicherheitsausschuss zu dem Schluss kam, dass

es sich um eine terroristische Organisation mit Verbindungen zur al-Qaida handelt (UN News 12.12.2024). Im

November 2025 strichen erst die Vereinten Nationen (UN 6.11.2025) und im Anschluss auch die EU ash-Shara' und

Inneminister Khattab von der Sanktionsliste (EUR-Lex 12.11.2025). Die HTS steht weiterhin auf der Sanktionsliste der

Vereinten Nationen (FA 4.2.2026).

Gewaltmonopol

Allgemein kann gesagt werden, dass Übergangspräsident ash-Shara' bestrebt ist, das Land unter seiner Führung als

verlässlichen Partner sowohl für den Westen als auch für andere wichtige Akteure aufzubauen und Diversität und

Inklusivität zu betonen. Gewaltausbrüche gegen Minderheiten und Diskriminierung würden dem zuwiderlaufen.

Allerdings korrespondiert die Lage in verschiedenen Landesteilen nicht mit dieser Politik (ÖB Damaskus 26.11.2025).

Ein Bereich, in dem die Übergangsregierung vor besonders großen Herausforderungen steht, ist die Durchsetzung des

staatlichen Gewaltmonopols. Zwar wurden die ehemaligen Rebellengruppen, die an der OQensive zum Sturz des

Assad-Regimes beteiligt waren, formell in die staatlichen Sicherheitsinstitutionen integriert, doch viele von ihnen

behalten ihre ursprünglichen Strukturen weitgehend bei und handeln mitunter eigenmächtig (ICG 26.11.2025). Die

strukturellen Schwächen des Zentralstaates in Verbindung mit der Stärke regionaler politisch-militärischer

Gruppierungen außerhalb seiner Kontrolle haben die Behörden dazu veranlasst, einen Ad-hoc-Ansatz für die

Regierungsführung zu verfolgen. Ob aus freiem Willen oder aus Notwendigkeit – sowohl die Übergangsregierung als

auch die nachfolgende Interimsregierung haben Vereinbarungen mit syrischen Minderheitengemeinschaften und

politischen Akteuren außerhalb des Einflussbereichs der HTS getroffen, um zur Stabilisie

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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